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Bericht zur Änderung der Verordnung zum Kantonalen Umweltschutzgesetz 
 
 
Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Die Landrätliche Kommission Energie und Umwelt behandelte die Vorlage an ihrer Sitzung 
vom 12. Februar 2014 in folgender Zusammensetzung: 
 
Vorsitz: LR Peter Zentner, Matt 
 
Mitglieder: LR Osman Sadiku, Mollis 
 LR Karl Mächler, Ennenda 

LR Priska Müller Wahl, Niederurnen 
LR Fredo Landolt, Näfels (als Ersatz für LR Ernst Müller) 
LR Fridolin Staub, Bilten 
LR Rolf Elmer, Elm 

 LR Thomas Tschudi, Näfels 
 LR Susanne Elmer Feuz, Ennenda (als Ersatz für LR Thomas Hefti) 
 
An den Sitzungen nahmen weiter teil: 
 
Regierungsrat Röbi Marti, Departement Bau und Umwelt 
Jakob Marti, Leiter Hauptabteilung Umwelt Wald und Energie 
Martina Rehli, Departementssekretärin 
 
Das Sitzungsprotokoll wurde von Diana Baumgartner, Departement Bau und Umwelt, ge-
führt. 
 
Für die Bearbeitung standen der Kommission folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 
– Bericht und Antrag an Landrat 
– Änderungsentwurf 
– Synopse 
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1. Einleitung 

Die Einhaltung der Vorgaben zur Luftreinhalteverordnung wird mit Kontrollen bei Feuerungen 
im Rhythmus von zwei Jahren geprüft. Bei einer Leistung von über 70 kW ist eine Messung 
obligatorisch, welche die Betriebe auf Anweisung des Kanton von externen Messfirmen 
durchführen lassen. Für Holzfeuerungen unter 70 kW ist die Gemeinde für die Kontrolle zu-
ständig. Dazu genügt die Sichtkontrolle durch den Kaminfeger. 
Mit der Liberalisierung im Kaminfegerwesen fehlt der bisherige Gemeindekaminfeger, wel-
cher zuhanden der Gemeinde die Kontrollen durchführte. Neu beauftragt der Feuerungsbe-
sitzer direkt einen zugelassenen Kaminfeger über welche die GlarnerSach eine Liste führt. 
Diese haben die Kontrollergebnisse der Gemeinde mitzuteilen. 

2. Eintreten und Detailberatung 

Das Eintreten war unbestritten.  

In der Detailberatung diskutierte die Kommission die Zweckmässigkeit der Zuständigkeit der 
Gemeinden. Es wurde die Effizienz und Vollständigkeit dieser Prüfung bei den Gemeinden in 
Zweifel gezogen. Der Kanton verfüge zudem bereits über eine entsprechende Software 
(Adressdatenverwaltung). Die Kommission kam jedoch grossmehrheitlich zum Schluss, dass 
es nicht geboten ist, mit dieser Vorlage die Zuständigkeiten Gemeinden/Kanton neu zu re-
geln. 
Die Kommission hatte über einen Antrag auf Rückweisung zur Prüfung der Kantonalisierung 
abzustimmen. Sie beschloss, dem Vorschlag des Regierungsrats  zu folgen (Ja 6 / Nein 2 / 
Enthaltung 1). 
 
Ein weiteres Kommissionsmitglied beantragte die Rückweisung mit dem Auftrag, die Not-
wendigkeit einer Feuerungskontrolle zu prüfen. Diese Kontrolle zur Prüfung der Einhaltung 
der Luftreinhaltung ist notwendig. Die Ostschweizer Fachleute haben den Ablauf der Kontrol-
len interkantonal diskutiert. Eine Möglichkeit wäre, einen Gemeinde-Holzfeuerungs-
kontrolleur einzusetzen; eine andere, die Kontrolle durch die Kaminfeger sicherzustellen. 
Letztere Variante ist im Sinne der Effizienz zu bevorzugen, da der Kaminfeger ohnehin vor 
Ort ist. Die technische Bereitstellung der Adressdatenverwaltung zur elektronischen Eingabe 
der Kontrollmeldungen durch die Kaminfeger sollte problemlos möglich sein. 
Die Kommission hatte über einen Antrag auf Rückweisung zur Prüfung der Notwendigkeit 
von Kontrollen, abzustimmen. Sie beschloss, dem Vorschlag des Regierungsrats  zu folgen 
(Ja 6 / Nein 2 / Enthaltung 1). 
 
Die Änderung im Zusammenhang mit umweltgefährdenden Chemikalien war unumstritten. 

3. Antrag 

Die Kommission beantragt dem Landrat der Vorlage des Regierungsrates zuzustimmen. 
 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Landrätliche Kommission Energie 
und Umwelt 

 
Peter Zentner, Matt 
Kommissionspräsident 
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